
Regeln für die Kosten der Musikschule 

1. Welche Angebote gibt es? Was kosten sie? 

Musik für kleine Kinder 

 Gemeinsam musizieren (mit Eltern, 18 Monate bis 4 Jahre) – 23,00 € pro Monat 

 Musikalische Früherziehung (4 bis 6 Jahre, spielerisches Lernen) – 23,00 € pro 

Monat 
 Musikalische Orientierungsstufe (5 bis 8 Jahre, Vorbereitung auf Instrumente) – 

45,40 € pro Monat 

Unterricht mit Instrumenten 

 Einzelunterricht (45 Minuten pro Woche) – 98,00 € pro Monat 

 Einzelunterricht (30 Minuten pro Woche) – 66,50 € pro Monat 

 Kleingruppen-Unterricht (45 Minuten pro Woche)  
o 2 Teilnehmer – 48,00 € pro Monat 

o 3 Teilnehmer – 34,00 € pro Monat 

o 4 oder mehr Teilnehmer – 33,00 € pro Monat 

 Grundkurs mit Blockflöte (3–6 Teilnehmer, Zeit je nach Anzahl) – 25,00 € pro 

Monat 

Musik in der Schule 

 Unterricht in Schulklassen (90 Minuten pro Woche, 10 Teilnehmer)  
o Ohne Förderung – 32,50 € pro Monat 

o Mit Förderung – 26,00 € pro Monat 

 Grundkurs an Grundschulen (3–5 Teilnehmer, 45 Minuten pro Woche) – 25,00 € 

pro Monat 

Weitere Angebote 

 Zusatzfächer (z. B. Musiktheorie, 45 Minuten pro Woche) – 25,00 € pro Monat 

 Orchester, Chor und Ensembles – kostenlos 

 Musizierkreise (bis 5 Teilnehmer: wie Kleingruppenunterricht, ab 6 Teilnehmer: 

25,00 € pro Monat) 

 

2. Gibt es Ermäßigungen? 

Ja! Es gibt Ermäßigungen für Familien mit mehreren Kindern und für Schüler mit mehreren 

Kursen. 

Geschwister-Ermäßigung 

 Erstes Kind – Voller Preis 

 Zweites Kind – 10 % Rabatt 

 Drittes Kind – 20 % Rabatt 

 Viertes Kind und mehr – 30 % Rabatt 

 



Ermäßigung bei mehreren Kursen 

 Erster Kurs – Voller Preis 

 Zweiter Kurs – 10 % Rabatt 

 Dritter Kurs – 20 % Rabatt 

 Vierter Kurs und mehr – 30 % Rabatt 

Ermäßigung für Familien mit wenig Geld 

 Kinder aus Familien, die Sozialhilfe oder Kinderzuschlag bekommen, zahlen 15,00 

€ pro Monat für 30 Minuten Einzelunterricht pro Woche. 

 Die Ermäßigung gilt nur für einen Kurs und nur bis zum 18. Geburtstag. 

Ermäßigung für sehr talentierte Kinder 

 Besonders begabte Kinder können weniger zahlen oder kostenlos Unterricht 

bekommen. 

 Das Geld dafür kommt von Spenden. 

 Wer gefördert wird, entscheidet die Musikschule. 

 

3. Sonstige Kosten 

 Gebühr für Notenkopien – 0,60 € pro Monat 

 

4. Ab wann gelten diese Regeln? 

 Die neuen Preise gelten ab dem 1. April 2025. 

 



 
 
Schulordnung (Leichte Sprache) 

der Musikschule des Landkreises Hersfeld-Rotenburg  

Die Schulordnung ist eine Regel für alle. Sie ist eine Geschäftsbedingung. Das steht im Gesetz. 

1. Aufgabe der Musikschule 
Die Musikschule macht Menschen mit Musik bekannt. 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene lernen dort Musik. 

Sie lernen, zu singen oder ein Instrument zu spielen. 

Sie lernen auch, wie Musik funktioniert. 

Die Musikschule hilft besonders begabten Schülern. 

Diese Schüler können später Musik studieren. 

2. Unterricht in der Musikschule 
Es gibt verschiedene Arten von Unterricht: 

 Gemeinsam Musizieren: Kleine Kinder spielen mit einer Bezugsperson Musik. 

 Musikalische Früherziehung: Kinder von 4 bis 6 Jahren lernen Musik. 

 Musikalische Grundausbildung: Kinder von 6 bis 10 Jahren lernen die Grundlagen. 

 Einzelunterricht: Kinder und Erwachsene lernen alleine ein Instrument oder Gesang. 

 Gruppenunterricht: Mehrere Schüler lernen zusammen. 

 Zusatzunterricht: Es gibt extra Fächer, zum Beispiel Musiktheorie. 

 Orchester und Musikgruppen: Schüler spielen zusammen Musik. 

3. Schuljahr 
Das Schuljahr beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September. 

Das Schuljahr ist in zwei Teile aufgeteilt: 

 1. Halbjahr: 1. Oktober bis 31. März 

 2. Halbjahr: 1. April bis 30. September 

In den Ferien gibt es keinen Unterricht. 

4. Anmeldung 
Schüler müssen sich schriftlich anmelden. 

Wenn ein Kind sich anmeldet, müssen die Eltern zustimmen. 

Die Schulleitung entscheidet, ob die Anmeldung angenommen wird. 

Wer die Grundkurse bestanden hat, bekommt eher einen Platz. 

5. Abmeldung 
Man kann sich nur zum Ende des Schuljahres oder Halbjahres abmelden. 

Das geht bis spätestens einen Monat vorher. 

Man muss die Abmeldung schriftlich machen. 

Manchmal kann man auch sofort kündigen, zum Beispiel wenn man umzieht. 

6. Unterrichtsregeln 
Die Schüler müssen regelmäßig zum Unterricht kommen. 

Wenn ein Schüler krank ist, muss er die Schule informieren. 

7. Kosten 
Der Unterricht kostet Geld. 

Die Eltern oder erwachsenen Schüler müssen zahlen. 

Die Kosten werden jeden Monat abgebucht. 

Wenn man sich zu spät abmeldet, muss man weiter zahlen. 

Wenn der Unterricht ausfällt, bekommt man nur in bestimmten Fällen Geld zurück. 



 

 

 

 

8. Unterrichtsorte 
Der Unterricht findet meist in Schulen im Landkreis statt. 

Man kann sich einen Unterrichtsort wünschen, aber es gibt keine Garantie. 

9. Gesundheit 
Wenn ein Schüler eine ansteckende Krankheit hat, gelten die normalen Gesundheitsregeln für Schulen. 

10. Aufsicht 
Die Lehrer passen nur während des Unterrichts auf die Schüler auf. 

11. Versicherung 
Es gibt eine Versicherung für Schüler. 

Diese Versicherung schützt nur in bestimmten Fällen. 

12. Gültigkeit der Regeln 
Wenn eine Regel nicht gültig ist, bleiben die anderen Regeln bestehen. 

13. Start der Schulordnung 
Die Schulordnung gilt ab dem 1. Januar 2022. 

 


